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Die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen bei Bild-
schirmarbeitsplätzen (BAP) ergibt sich aus 
§ 5 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG - so-
wie § 3 Bildschirmarbeitsverordnung - Bild-
scharbV. Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, die 
Arbeitgeber hierbei zu beraten (§§ 3 und 6 
Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG). Oftmals 
stehen dabei im Mittelpunkt der betriebs
ärztlichen Tätigkeit die Vorsorgeuntersu-
chungen der Augen (§ 6 BildscharbV/G 37) 
oder klassische ergonomische Faktoren 
bei der Überprüfung der Büromöbel (z. B. 
DIN 4551/52) durch die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit.

Um tatsächlich bestehende Betreuungsdefizi-
te aufzudecken, wurden für n = 250 BAP Ex-
pertenbeurteilungen erstellt. Die hierzu ver-
wendeten Fragebögen (anzufordern unter der 
Adresse der Autoren) umfassten insgesamt 88 
Fragen zu den fünf Komplexen: Arbeitsorgani-
sation, Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Hard-
ware und Software.

Die Anzahl der festgestellten Mängel hielt sich 
in vier der fünf untersuchten Bereiche mit re-
lativen Werten zwischen 2,19% und 11,24% 
in Grenzen (siehe Bild: „Häufigkeit der Män-
gel in Abhängigkeit vom Item“). Dies bestätigt, 
dass an modernen BAP gravierende (ergono-
mische/technische) Mängel nur mehr selten 
vorhanden sind. Lediglich die unter „Arbeits-
organisation“ subsummierten Items waren mit 
43,41% signifikant häufiger (p ‹ 0,05 ***) män-
gelbehaftet. 

Untergliedert man den erfassten Bereich wei-
ter (siehe Bild: „Organisatorische Mängel: Ver-
teilung der Probleme“), zeigt sich, dass die 
Ursache dieser hohen Mängelquote nahezu 
ausschließlich in der fehlenden Unterweisung 
nach § 12 ArbSchG liegt. Dies ist umso er-
staunlicher, als die fehlende Unterweisung in § 
5 (3) ArbSchG ausdrücklich als potenzielle Ge-
fährdungsquelle aufgezählt wird.

Wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Unter-
nehmensführung ist die Einbindung der Be-
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schäftigten. Das gilt - selbstverständlich - 
auch für das betriebliche Arbeitsschutzsystem. 
Ein derartiger personenbezogen-ganzheit-
licher Ansatz ist explizit in § 3 (2) Nr. 2. Arb-
SchG (implizit auch in § 4 ArbSchG) gesetz-
lich gefordert. Konsequenterweise sind daher 
auch nur Arbeitsschutzberatungsansätze (§§ 
3 und 6 ASiG) zielführend, die gerade auf die
se Mensch-Mensch-Schnittstelle einen ihrer 
Schwerpunkte legen. 

Die Unterweisung nach § 12 (1) ArbSchG, wo-
nach der Arbeitnehmer in allen Fragen von Si-
cherheit und Gesundheit, die mit seiner Ar-
beit zu tun haben (können), zu unterrichten ist, 
hat insoweit besondere Bedeutung. Erst hier-
durch werden die Arbeitnehmer in die Lage 
versetzt, ihre Rolle als Arbeitsschutzexper-
ten, wie sie u. a. in §§ 15 und 16 ArbSchG fi-
xiert ist, ausfüllen zu können. Beide professio-
nellen Arbeitsschutzberater (Betriebsärzte und 
Sicherheitsfachkräfte) müssen Arbeitgeber 
und Beschäftigte für die Bedeutung einer „rich-
tigen“ Unterweisung als Basis partnerschaft-
licher Beziehung im Betrieb sensibilisieren. 

Dies ist kein neues, sondern ein von Be-
ginn an im ASiG verankertes Aufgabenfeld, 
dem es gleichwohl (endlich!) mehr Bedeu-
tung beizumessen gilt. Arbeitgeber wären gut 
beraten, wenn sie zur Erfüllung ihrer Arbeits-
schutzpflichten auch diesbezüglich ihre Ar-
beitsschutzberater als wichtige Bindeglieder 
einbänden - und hierdurch nicht zuletzt die 
Qualität der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung erhöhten. Für kollek-
tive und individuelle Schulungen bieten sich 
genügend Gelegenheiten: zum Beispiel an-
lässlich von Begehungen oder im Rahmen von 
Gesundheitsförderungsprogrammen.
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